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RS OGH 1964/4/7 4Ob319/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1964

Norm

ABGB §335 A

EGZPO ArtXLII

Rechtssatz

P icht zur Herausgabe unrechtmäßig bezogener Tantiemen. Der unredliche Besitzer, gegen den der Anspruch auf

Zurückstellung aller Vorteile geltend gemacht wird, ist nicht anders zu behandeln als der Verwalter eines fremden

Vermögens und gleich diesem zur Rechnungslegung und Auskunfterteilung verpflichtet.
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